
 

Hausanschrift ÖFFNUNGSZEITEN   BANKVERBINDUNGEN 

Südstraße 1 
31515 Wunstorf 
 
 
 

ALLGEMEIN 
MO.-FR. 09.00 -12.00 Uhr 
Do. 14.30 -17.00 Uhr 
      
Die E-Mail-Adresse vorerst nur 
für formlose Mitteilungen ohne 
elektronische Signatur.    

BÜRGERBÜRO 
MO. 07.30 -15.00 Uhr 
Di.,Do. 07.30 -18.00 Uhr 
Mi. 07.30 -12.00 Uhr 
Fr. 07.30 -15.00 Uhr 

BAUVERWALTUNG 
DI.,DO.,FR. 09.00 -12.00 Uhr 
Do. 14.30 -17.00 Uhr 
Soziale Dienste    
Nach Terminvereinbarung    

Stadtsparkasse Wunstorf (BLZ 251 524 90) 100 057 
IBAN:DE 17 25152490 000 100057 BIC:NOLA DE 21 WST 
Volksbank eG (BLZ 256 900 09) 1 100 800 800 
IBAN:DE 14 25690009 1 100 800 800 BIC:GENO DE F1 NIN 
 

Internet: www.Wunstorf.de  E-Mail: Stadt@Wunstorf.de  

 

STADT WUNSTORF 
DER BÜRGERMEISTER  

 

 

 

Merkblatt 

für den Wohngeldantrag - Lastenzuschuss 

 

 

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller, 

 

Bitte füllen Sie den entsprechenden Antrag auf Lastenzuschuss vollständig aus und unter-

schreiben Sie ihn. Sie finden den Antrag unter „Dokumente“. 

 

Dem Antrag sind im Allgemeinen folgende Nachweise (als Original oder in Kopie) beizufügen: 

 

- Grundbuchauszug 
- Kaufvertrag 
- Wohnflächenberechnung 
- Grundsteuerbescheid 
- ggf. Bescheid über Baukindergeld 
- Darlehensverträge mit aktuellen Kontoauszügen und Jahreskontoauszüge 
- Nachweis über Bausparverträge, deren angesparter Betrag für die Rückzahlung 

von Fremdmitteln zweckgebunden ist 
- Einkommensnachweis(e) für jede Person im Haushalt, die Einkommen erzielt 
- ggf. Bescheid über den Kinderzuschlag 

 

Darüber hinaus behält sich die Wohngeldbehörde der Stadt Wunstorf vor ggf. weitere  

Unterlagen nachzufordern, sofern dies für die Bearbeitung des Antrages notwendig ist. 

 

Sie können den Antrag dann entweder per Post an die Stadt Wunstorf, Fachbereich  

Soziale Dienste, Südstr. 1, 31515 Wunstorf senden oder in einen der Briefkästen am Rathaus-

gebäude einwerfen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit die Antragsunterlagen per E-Mail 

zu senden. Hierbei ist die händische Unterschrift auf dem Antrag zwingend erforderlich. 

 

Bitte beachten Sie, dass Wohngeld ab dem Monat bewilligt werden kann, in dem der Antrag 

eingeht. 

 bitte wenden! 



 

Die Sprechzeiten der Wohngeldbehörde sind: 

Dienstagvormittag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

und Donnerstagnachmittag von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr  

  

Weitere Vorsprachen sind nach Terminvereinbarung möglich.   

Bei Fragen zum Wohngeld wenden Sie sich gern an Ihre Ansprechpartnerinnen:  

 

Buchstaben A – D sowie U 

Frau Wagner  

Zimmer D 227  

Tel. 05031/ 101 – 455  

 

Buchstaben E – J 

Frau Schröder 

Zimmer D 229 

Tel. 05031 / 101 - 285 

 

Buchstaben K – M sowie Z 

Frau Wloka 

Zimmer D 225 

Tel. 05031/ 101 – 425 

 

Buchstaben N – R sowie V 

Frau Woschek 

Zimmer D 229 

Tel. 05031/ 101 – 475 

 

Buchstaben S, T, W, X, Y 

Frau Brand 

Zimmer D 226 

Tel. 05031/ 101 – 258 

 

Die Wohngeldbehörde ist auch per E-Mail unter Wohngeld@wunstorf.de zu erreichen. 

 

Ihr Fachbereich Soziale Dienste 

mailto:Wohngeld@wunstorf.de

